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§ 2 UWG Irreführende
Geschäftspraktiken

 UWG - Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Eine Geschäftspraktik gilt als irreführend, wenn sie unrichtige Angaben (§ 39) enthält oder sonst geeignet ist,

einen Marktteilnehmer in Bezug auf das Produkt über einen oder mehrere der folgenden Punkte derart zu

täuschen, dass dieser dazu veranlasst wird, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht

getroffen hätte:

1. 1.das Vorhandensein oder die Art des Produkts;

2. 2.die wesentlichen Merkmale des Produkts oder die wesentlichen Merkmale von Tests oder

Untersuchungen, denen das Produkt unterzogen wurde;

3. 3.den Umfang der Verpflichtungen des Unternehmens, die Beweggründe für die Geschäftspraktik, die Art

des Vertriebsverfahrens, die Aussagen oder Symbole jeder Art, die im Zusammenhang mit direktem oder

indirektem Sponsoring stehen oder die sich auf eine Zulassung des Unternehmens oder des Produkts

beziehen;

4. 4.den Preis, die Art der Preisberechnung oder das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils;

5. 5.die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;

6. 6.die Person, die Eigenschaften oder die Rechte des Unternehmers oder seines Vertreters, wie Identität und

Vermögen, seine Befähigungen, sein Status, seine Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen sowie

gewerbliche oder kommerzielle Eigentumsrechte oder Rechte an geistigem Eigentum oder seine

Auszeichnungen und Ehrungen;

7. 7.die Rechte des Verbrauchers aus Gewährleistung und Garantie oder die Risiken, denen er sich

möglicherweise aussetzt.

2. (2)Jedenfalls als irreführend gelten die im Anhang unter Z 1 bis 23c angeführten Geschäftspraktiken.

3. (3)Eine Geschäftspraktik gilt ferner als irreführend, wenn sie geeignet ist, einen Marktteilnehmer zu einer

geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte und das Folgende enthält:

1. 1.jegliche Vermarktung eines Produkts einschließlich vergleichender Werbung, die eine

Verwechslungsgefahr mit einem Produkt oder Unternehmenskennzeichen eines Mitbewerbers begründet;

2. 2.das Nichteinhalten von Verpflichtungen, die der Unternehmer im Rahmen eines Verhaltenskodex, auf den

er sich verpflichtet hat, eingegangen ist, sofern

1. a)es sich nicht um eine Absichtserklärung, sondern um eine eindeutige Verpflichtung handelt, deren

Einhaltung nachprüfbar ist, und

2. b)der Unternehmer im Rahmen einer Geschäftspraktik darauf hinweist, dass er durch den Kodex

gebunden ist;

3. 3.jegliche Vermarktung einer Ware in einem Mitgliedstaat als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten

vermarkteten Ware, obgleich sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder ihren Merkmalen wesentlich

voneinander unterscheiden, sofern dies nicht sachlich gerechtfertigt ist.
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4. (4)Eine Geschäftspraktik gilt auch als irreführend, wenn sie

1. 1.unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände und der Beschränkungen des

Kommunikationsmediums wesentliche Informationen vorenthält, die der Marktteilnehmer benötigt, um

eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, oder

2. 2.wesentliche Informationen gemäß Z 1 unter Berücksichtigung der darin beschriebenen Einzelheiten

verheimlicht, oder auf unklare, unverständliche, zweideutige Weise oder nicht rechtzeitig bereitstellt oder

ihren kommerziellen Zweck nicht kenntlich macht, sofern dieser sich nicht unmittelbar aus den Umständen

ergibt

und somit geeignet ist, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er

andernfalls nicht getroffen hätte.

5. (5)Als wesentliche Informationen im Sinne des Abs. 4 gelten jedenfalls die im Unionsrecht festgelegten

Informationsanforderungen in Bezug auf kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing.

Bei der Beurteilung gemäß Abs. 4, ob bei der Geschäftspraktik im verwendeten Kommunikationsmedium

Informationen vorenthalten wurden, sind die räumlichen oder zeitlichen Beschränkungen, die durch das

Kommunikationsmedium auferlegt wurden und alle Maßnahmen, die der Unternehmer zur anderweitigen

Zurverfügungstellung von Information getroffen hat, zu berücksichtigen.

1. (6)Bei einer Aufforderung an Verbraucher zum Kauf gelten folgende Informationen als wesentlich im Sinne

des Abs. 4, sofern sich diese Informationen nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben:

2. 1.die wesentlichen Merkmale des Produkts in dem für das Medium und das Produkt angemessenen Umfang;

3. 2.Name und geographische Anschrift des Unternehmens und gegebenenfalls des Unternehmens, für das

gehandelt wird;

4. 3.der Preis einschließlich aller Steuern und Abgaben oder, wenn dieser vernünftigerweise nicht im Voraus

berechnet werden kann, die Art seiner Berechnung;

5. 4.gegebenenfalls Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder, wenn diese vernünftigerweise nicht im Voraus

berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können;

6. 5.die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, falls sie von den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt

abweichen;

7. 6.gegebenenfalls das Bestehen eines Rücktritts- oder Widerrufsrechts;

8. 7.bei Anbieten von Produkten auf Online-Marktplätzen die Information des Anbieters eines Online-

Marktplatzes, ob es sich bei einem Dritten, der Produkte auf diesem Online-Marktplatz anbietet, um einen

Unternehmer handelt oder nicht, auf der Grundlage der Erklärung dieses Dritten gegenüber dem Anbieter

des Online-Marktplatzes.

6. (6a)Wenn Verbrauchern die Möglichkeit geboten wird, mithilfe eines Stichworts, einer Wortgruppe oder einer

anderen Eingabe nach Produkten zu suchen, die von verschiedenen Unternehmern oder von Verbrauchern

angeboten werden, gelten unabhängig davon, wo Rechtsgeschäfte letztendlich abgeschlossen werden,

allgemeine Informationen, die die Hauptparameter für die Festlegung des Rankings der dem Verbraucher im

Ergebnis der Suche vorgeschlagenen Produkte, sowie die relative Gewichtung dieser Parameter im Vergleich zu

anderen Parametern betreffen, als wesentlich im Sinne des Abs. 4. Diese Informationen sind in einem Bereich der

Online-Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen, der von der Seite, auf der die Suchergebnisse angezeigt

werden, unmittelbar und leicht zugänglich ist.

7. (6b)Wenn ein Unternehmer Verbraucherbewertungen von Produkten zugänglich macht, gelten Informationen

darüber, ob und wie der Unternehmer sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen von Verbrauchern

stammen, die die Produkte tatsächlich verwendet oder erworben haben, als wesentlich im Sinne des Abs. 4.

8. (7)Der Anspruch auf Schadenersatz kann gegen Personen, die sich gewerbsmäßig mit der Verbreitung öffentlicher

Ankündigungen befassen, nur geltend gemacht werden, wenn sie die Unrichtigkeit der Angaben kannten, gegen

ein Medienunternehmen nur, wenn dessen Verpflichtung bestand, die Ankündigung auf ihre Wahrheit zu prüfen

(§ 4 Abs. 2).
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